
 
 

Beschluss 
 

des Stadtrates 
 

gefasst in öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes bei der Stadt Kaufbeuren - Betrauung 
der Regierung von Schwaben 

 
 
Beschluss: 
 
Die Stadt Kaufbeuren betraut die staatliche interne Meldestelle der Regierung von Schwaben als 
Dritten im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 HinSchG mit den Aufgaben der internen Meldestelle. 
 
 

 
Jastimmen: 29               Neinstimmen: 1               Anwesend: 30   
 
Originalbeschluss an Referat 100 (über den Referatsleiter) – Abdruck an Abt. 101 
 
 
 
 
Kaufbeuren, 21.11.2023 
 
 
 
Stefan Bosse 
Oberbürgermeister 
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